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RS OGH 1983/5/11 3Ob45/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

EO §7 Aa

EO §7 C

Rechtssatz

Wenn im Exekutionstitel über die schon "fällig gewordenen" Rückstände gesagt wird, sie seien iS einer erst zu

treffenden Ratenvereinbarung zu bezahlen, erlaubt dies nicht den Schluß, daß im Exekutionstitel die sofortige Fälligkeit

und Vollstreckbarkeit hinsichtlich des gesamten Unterhaltsrückstandes zum Ausdruck kommt.
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